
S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g 
 
 
Die Ortsgemeinde Neef beabsichtigt ab 01.03.2025 eine 
 

teilzeitbeschäftigte Arbeitskraft (m/w/d)  
im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 

  
für das Kassieren der Wohnmobilgebühren am Wohnmobilstellplatz 
unbefristet einzustellen. 
 
Der Tätigkeitsbereich umfasst neben dem Kassieren der 
Stellplatzgebühren auch die Abrechnung mit der Gemeindeverwaltung.  
 
Der Arbeitseinsatz erfolgt flexibel zu unterschiedlichen Zeiten, von Montag 
bis Sonntag sowie an Feiertagen, jeweils vormittags und nachmittags je 
nach Bedarf.  
 
Die Entlohnung erfolgt nach den im öffentlichen Dienst geltenden 
tariflichen Bestimmungen. Schwerbehinderte werden bei entsprechender 
Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Interessenten bitten wir, sich bis zum 06.11.2024 schriftlich bei der 
Ortsgemeindeverwaltung Neef, Moseluferstraße 23 in 56858 Neef unter 
Vorlage von aussagekräftigen Unterlagen zu bewerben. 
Bewerbungsunterlagen bitte nur als Kopie (ohne Mappen) einreichen, da 
eine Rücksendung nicht erfolgt.  
 
Persönliche Vorstellung bitte nur nach Terminvereinbarung. 
 
Eine datenschutzrechtliche Vernichtung nach Abschluss des Verfahrens 
wird garantiert. Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für den Bereich der 
Ortsgemeinde Neef finden Sie auf der Homepage der 
Verbandsgemeindeverwaltung Zell (Mosel). 
 

Neef, den 17.10.2024 
Gemeindeverwaltung 

Harald Franzen 
Ortsbürgermeister 

 

 

 
Datenschutz 


